
Beurlaubung vor Ende des Schuljahres
Beitrag von „Meike.“ vom 1. Februar 2016 19:18

Du kannst das beantragen, aber es muss nicht genehmigt werden. Es gilt immer die Regel
"wenn dienstliche Belange dem nicht entgegen stehen"...
Üblicherweise muss man gute Gründe dafür angeben. Welche hätest du denn?

Hast du hier http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsof…?xid=3565694,63 schonmal nachgelesen?

Zitat

§ 63 LBG NRW – Voraussetzungslose Teilzeitbeschäftigung
(1) Beamten mit Dienstbezügen kann auf Antrag Teilzeitbeschäftigung bis auf die
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit und bis zur jeweils beantragten Dauer bewilligt
werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
(2) Bei der Genehmigung von Nebentätigkeiten gilt § 49 Abs. 2 Satz 3 mit der Maßgabe,
dass von der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne Rücksicht auf die
Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung auszugehen ist.
(3) Die zuständige Dienstbehörde kann auch nachträglich die Dauer der
Teilzeitbeschäftigung beschränken oder den Umfang der zu leistenden Arbeitszeit
erhöhen, soweit zwingende dienstliche Belange dies erfordern. Sie soll eine Änderung
des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder den Übergang zur Vollzeitbeschäftigung
zulassen, wenn dem Beamten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht
mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Der
Antrag auf Verlängerung der Teilzeitbeschäftigung ist spätestens sechs Monate vor
Ablauf der genehmigten Freistellung zu stellen.
...

§ 66 LBG NRW – Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen
Einem Beamten mit Dienstbezügen ist auf Antrag, wenn zwingende dienstliche Belange
nicht entgegenstehen, Teilzeitbeschäftigung bis zur Dauer von fünf Jahren mit der
Möglichkeit der Verlängerung in der Weise zu bewilligen, dass die Arbeitszeit bis auf die
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit ermäßigt wird, wenn er

1.mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
2.einen pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen

tatsächlich betreut oder pflegt. Der Antrag auf Verlängerung einer
Teilzeitbeschäftigung ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der genehmigten
Freistellung zu stellen.
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§ 67 LBG NRW – Unterhälftige Teilzeitbeschäftigung
Einem Beamten mit Dienstbezügen kann während der Zeit eines Urlaubs aus familiären
Gründen nach § 71 oder nach § 76 Abs. 2 Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden, wenn zwingende dienstliche
Belange nicht entgegenstehen.

Alles anzeigen 
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